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A. Problemstellung und thematische Abgrenzung 

I. Umsetzung der IVU-Richtlinie durch das Artikelgesetz 

Durch das Gesetz zur Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie und wei-

terer EG-Richtlinien zum Umweltschutz, das sogenannte „Artikelgesetz“1, vom 27.7.2001 

wurde die EG-Richtlinie über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-

schmutzung (IVU-Richtlinie) vom 24.9.19962 in deutsches Recht umgesetzt. Nachdem die 

ursprünglich geplante Umsetzung der IVU-Richtlinie (IVU-RL) durch ein umfassendes Um-

weltgesetzbuch aufgegeben wurde3 und die Zeit wegen des Ablaufs der Umsetzungsfrist am 

30.10.1999 drängte, entschied sich der deutsche Gesetzgeber für eine Umsetzung durch ein 

Artikelgesetz, mit dem eine Vielzahl umweltrechtlicher Gesetze geändert wurde. Das 

insbesondere von der Umsetzung der IVU-Richtlinie betroffene Bundes-

Immissionsschutzgesetz (BImSchG)4 wurde um integrative Elemente erweitert, so dass es nun 

nicht mehr um das „Ob“ integrierten Umweltschutzes, sondern um das „Wie“ geht. Das 

integrierte Umweltschutzkonzept der IVU-Richtlinie beeinflusst dabei nachhaltig sowohl das 

Verfahren als auch die materiell-rechtlichen Voraussetzungen umweltrechtlicher 

Genehmigungen5. Durch das Artikelgesetz findet vorrangig das Konzept integrierten 

Umweltschutzes als Strukturprinzip verstärkten Eingang in das deutsche Recht. Da die 

Verwirklichung des Umweltgesetzbuches zur Zeit aufgrund kompetenzrechtlicher 

Schwierigkeiten nicht weiter betrieben wird, werden auch künftig die Anstöße zur 
                                                 
1 Gesetz zur Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie und weiterer EG-Richtlinien zum 
Umweltschutz vom 2.8.2001, BGBl. I, S. 1950. 
2 Richtlinie 96/61 EG des Rates vom 24.9.1996 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Um-
weltverschmutzung, ABl. EG Nr. L 257, vom 10.10.1996, S. 26. 
3 Matthias Schmidt-Preuß, Integrative Anforderungen an das Verfahren der Vorhabenzulassung - Anwendung 
und Umsetzung der IVU-Richtlinie, NVwZ 2000, 252; Monika Böhm, Umsetzungsdefizite und Direktwirkung 
der IVU-und UVP-Änderungsrichtlinien, ZUR 2002, 6. 
4 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütte-
rungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26.9.2002, BGBl. I, S 3830. 
5 Dieter Kugelmann, Die Genehmigung als Gestaltungsmittel integrierten Umweltschutzes - Abschied von der 
Kontrollerlaubnis, DVBl. 2002, 1238 (1241). 
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auch künftig die Anstöße zur Weiterentwicklung des deutschen Umweltschutzrechts aus dem 

Recht der Europäischen Gemeinschaft stammen. Dies wird auch schon durch das Artikelge-

setz deutlich, bei dem es sich ausweislich seiner Benennung um ein reines Umsetzungsgesetz 

handelt. 

1. Koordinierung des Genehmigungsverfahrens als zentrale Aufforderung 

der IVU-Richtlinie (Art. 7 IVU-RL) 

Kennzeichen des integrierten Konzepts der IVU-Richtlinie ist eine auf den Umweltschutz 

insgesamt gerichtete Betrachtungsweise. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sowohl integ-

rierte materielle Standards für die Beurteilung der Umweltauswirkungen von Anlagen ge-

schaffen werden, als auch eine Integration der Verwaltungsverfahren bewirkt werden6. Dabei 

rückt die Wichtigkeit der verfahrensmäßigen Integration um so mehr in den Vordergrund, als 

die materiell-rechtliche Umsetzung der IVU-Richtlinie durch das Artikelgesetz zumindest 

zum Teil minimalistisch bleibt7. Im Zentrum der verfahrensmäßigen Integration steht Art. 7 

IVU-RL. Art. 7 IVU-RL - überschrieben mit „Integriertes Konzept bei der Erteilung der Ge-

nehmigung“ - fordert die Mitgliedstaaten auf, „eine vollständige Koordinierung des Geneh-

migungsverfahrens und der Genehmigungsauflagen herbeizuführen, wenn bei diesem Verfah-

ren mehrere zuständige Behörden mitwirken“. 

2. Umsetzung in § 10 Abs. 5 Satz 2 BImSchG, § 11 Satz 4 9. BImSchV 

sowie § 7 Abs. 1 Satz 3 WHG 

Diesem Auftrag ist der Gesetzgeber durch die Aufnahme einer Koordinierungsverpflichtung 

in § 10 Abs. 5 Satz 2 BImSchG, § 11 der 9. Bundes-Immissionsschutzverordnung 

(BImSchV)8 und § 7 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)9 nachgekommen. Der schon bestehende 

§ 10 Abs. 5 BImSchG, nach dem die zuständige BImSchG-Genehmigungsbehörde „die Stel-

lungnahme der Behörde einholt, deren Aufgabenbereich berührt wird“, wurde um einen Satz 

                                                 
6 Christian A. Maaß, Behördenkoordination im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren - Verfas-
sungs- und gemeinschaftsrechtliche Probleme der Umsetzung der IVU-Richtlinie durch das Artikelgesetz -, 
DVBl. 2002, 364 (364). 
7 Vgl. Rainer Wahl, Die Normierung der materiell-integrativen (medienübergreifenden) Genehmigungsanforde-
rungen, ZUR 2000, 360 (360). 
8 Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über das Genehmi-
gungsverfahren - 9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.5.1992, BGBl. I, S. 1001. 
9 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19.8.2002, BGBl. I, S. 3245. 



  II. Fehlende Konkretisierung des Begriffs „Verfahrenskoordination“ 17 

2 mit folgendem Inhalt ergänzt: „Soweit für das Vorhaben selbst oder weitere damit ummit-

telbar in einem räumlichen oder betrieblichen Zusammenhang stehende Vorhaben, die Aus-

wirkungen auf die Umwelt haben können, und die für die Genehmigung Bedeutung haben, 

eine Zulassung nach anderen Gesetzen vorgeschrieben ist, hat die Genehmigungsbehörde 

eine vollständige Koordinierung der Zulassungsverfahren sowie der Inhalts- und der Neben-

bestimmungen sicherzustellen“. Entsprechend wurde die Regelung des Genehmigungsverfah-

rens in § 11 9. BImSchV ergänzt und zwar um folgenden Satz 4: „Die Genehmigungsbehörde 

hat sich über den Stand der anderweitigen das Vorhaben betreffenden Zulassungsverfahren 

Kenntnis zu verschaffen und auf ihre Beteiligung hinzuwirken sowie mit den für diese Verfah-

ren zuständigen Behörden frühzeitig den von ihr beabsichtigten Inhalt des Genehmigungsbe-

scheides zu erörtern und abzustimmen“. In § 7 Abs. 1 WHG wurde der folgende Satz 3 ange-

fügt: „Die Länder erlassen für Vorhaben, die der Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. Sep-

tember 1996 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung 

(ABl. EG Nr. L 257 S. 26) unterliegen, Vorschriften über die in wasserrechtlichen Erlaubnis-

verfahren zu beachtenden Anforderungen, insbesondere über die Antragstellung, die voll-

ständige Koordinierung der durchzuführenden Zulassungsverfahren sowie der Inhalts- und 

Nebenbestimmungen...“ 

II. Fehlende Konkretisierung des Begriffs „Verfahrenskoordination“ 

Die Forderung der IVU-Richtlinie nach vollständiger Koordinierung des Genehmigungsver-

fahrens in Art. 7 IVU-RL ist nur sehr vage und unbestimmt10. Der deutsche Gesetzgeber hat 

dadurch, dass er die Regelung der IVU-Richtlinie in § 10 Abs. 5 Satz 2 BImSchG im Wesent-

lichen wortgleich übernommen hat11, nicht zu ihrer Konkretisierung beigetragen. 

Dadurch ergeben sich schwierige Probleme im Rahmen der praktischen Zusammenarbeit von 

parallel zuständigen Behörden aus der wenig konkreten Koordinationsverpflichtung des § 10 

Abs. 5 Satz 2 BImSchG. Zum Einen ist die Frage nach dem Umfang des Prüfungs- und Ent-

scheidungsrahmens der einzelnen Behörden zu beantworten. Dabei müssen die bisher allge-

mein anerkannte Separationstheorie und die Fachbindungstheorie im Hinblick auf Art. 7 IVU-

                                                 
10 Jürgen Staupe, Die vollständige Koordination des Behördenhandelns gemäß IVU-Richtlinie, ZUR 2000, 368 
(369). 
11 Thilo Bieseke, Die verfahrensrechtliche Integration durch das novellierte Bundesimmissionsschutzgesetz, 
ZUR 2002, 325 (328). 
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RL neu bewertet werden. Zum Anderen stellt sich die Frage, ob für den Antragsteller eine 

dahingehende Obliegenheit besteht, auch ein Parallelverfahren einzuleiten und ob Art. 7 IVU-

RL weitere zeitgleiche Entscheidungen in den einzelnen Zulassungsverfahren erfordert. Auch 

die Problematik, welche Instanz bei Meinungsverschiedenheiten entscheiden soll, ist im 

Rahmen von Art. 7 IVU-RL neu zu beleuchten. Schließlich ist zu prüfen, welche Konsequen-

zen die Koordinationsverpflichtung für die Einhaltung der der Behörde vorgegebenen Bear-

beitungsfrist nach § 10 Abs. 6 a BImSchG hat, wenn aufgrund von Koordinierungsbemühun-

gen und Verhandlungen die Einhaltung der Frist nicht möglich ist. Und nicht zuletzt stellen 

sich verfahrensrechtliche Probleme im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung. Die skizzier-

ten Fragestellungen, die bei der praktischen Zusammenarbeit mehrerer Behörden im Hinblick 

auf § 10 Abs. 5 Satz 2 BImSchG von Bedeutung sein können, sind nachfolgend zu erörtern. 

III. Vorgehensweise 

Zur sachgerechten Einordnung der aufgezeigten Probleme in den Gesamtkomplex der IVU-

Richtlinie wird zunächst der doppelt integrative Ansatz der Richtlinie beleuchtet, der aus ei-

ner materiell-rechtlichen und einer verfahrensrechtlichen Komponente besteht (Teil B). Da-

nach folgt in Teil C eine Betrachtung bereits bestehender koordinierender Ansätze im deut-

schen Umweltrecht. Im Anschluss ist das Koordinationserfordernis des Art. 7 IVU-RL im 

Spannungsfeld von Verfahrenskonzentration und Parallelverfahren auszulegen (Teil D) und 

das gefundene Ergebnis mit der konkreten Umsetzungsweise durch das deutsche Artikelge-

setz zu vergleichen (Teil E). Schwerpunkt der Arbeit ist die dann folgende Darstellung der 

typischen Anwendungsfälle der Koordinationsverpflichtung (Teil F) und die eingehende Erör-

terung der oben aufgezeigten Einzelprobleme, die bei der praktischen Anwendung des § 10 

Abs. 5 Satz 2 BImSchG auftreten (Teil G). Im Teil H wird die Notwendigkeit der Konkreti-

sierung des Gebots der Verfahrenskoordinierung durch eine sogenannte „Bindungsklausel“ 

diskutiert. Abschließend wird ein neuartiges Modell für den Ablauf von Parallelverfahren in 

Hinblick auf die Koordinierungsverpflichtung des § 10 Abs. 5 Satz 2 BImSchG entworfen 

(Teil I). 




